
Mediationsklausel 
 
 
1. Die Parteien werden versuchen, alle Probleme, die bei der Durchführung dieser 

Vereinbarung entstehen, gütlich durch Verhandlungen zu lösen. 
 
 
2. Gelingt es den Parteien nicht, ihre Meinungsverschiedenheiten binnen 60 Tagen nach 

der Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen gütlich beizulegen, werden sie ein 
Mediationsverfahren gemäß der Verfahrensordnung des EUCON – Institut für Conflict 
Management e.V. (EUCON) durchführen.  

 
 

Entsprechendes gilt, wenn die Verhandlungen nicht binnen 30 Tagen nach Zugang der 
Aufforderung aufgenommen werden.  

 
 
3. Durch diese Vereinbarung ist keine Partei gehindert, ein gerichtliches Eilverfahren, 

insbesondere ein Arrest- oder einstweiliges Verfügungsverfahren durchzuführen. 

Stand 1/2007  


